
durch die Rspr. zu lösen sind, sondern das Gesetz ein zumindest
im Regelfall kohärentes und praktikables Modell vorgibt. Da-
bei wird der Gesetzgeber trotz der vom BVerfG erneut bestä-
tigten Verfassungsgemäßheit des Rangrücktritts der zweiten
gegenüber der geschiedenen Ehefrau im Rahmen seiner Ge-
staltungsbefugnis erneut zu bedenken haben, ob dies aus gesell-
schaftspolitischen Gründen heute auch dann noch geboten
erscheint, wenn aus der zweiten Ehe ebenfalls Kinder hervor-
gegangen sind (§ 1582 Abs. 1 S. 2 BGB).
Um auf die konkreten Inhalte des besprochenen Urteils zu-
rückzukommen, sei am Rande bemerkt, dass das der Klägerin
für die Haushaltsführung unter Berücksichtigung des miet-
freien Wohnens angesetzte fiktive Einkommen von 300 EUR
monatlich mit Rücksicht auf das Einkommen ihres Lebens-
gefährten angemessen erscheint.
Die Freistellung der Klägerin von jeglicher Erwerbsobliegen-
heit bis zum Ende der Grundschulzeit des betreuten Kindes
hingegen dürfte nicht der gegenwärtig praktizierten Lebens-
wirklichkeit entsprechen. Sie steht auch nicht im Einklang mit
den im hiesigen Gerichtsbezirk eher als zu großzügig emp-
fundenen Kölner Leitlinien, nach denen im Regelfall bereits
ab Ende des zweiten Grundschuljahres immerhin eine Teil-
erwerbsobliegenheit angenommen wird.6

Renate von Olshausen, Richterin am OLG Köln

6 Vgl. LL OLG Köln Ziff. 17.1.

Bewilligung von Prozesskostenhilfe f�r das
Scheidungsverfahren

§ 122 Abs. 2 S. 1 BRAGO; § 48 Abs. 3 RVG

Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe umfasst auch
einen außergerichtlich geschlossenen Vergleich.

OLG Brandenburg, Beschl. v. 20.12.2004 – 10 WF 234/04
(AG Perleberg)

Gründe: Die nach der für das vorliegende Verfahren noch
maßgebenden Vorschrift des § 128 Abs. 4 BRAGO zulässige
Beschwerde des Verfahrensbevollmächtigten der Antragstel-
lerin ist begründet. Zu Unrecht hat der Urkundsbeamte der
Geschäftsstelle des Familiengerichts die Festsetzung einer
Vergleichsgebühr nebst Mehrwertsteuer zu Gunsten des Be-
schwerdeführers abgelehnt. Die hiergegen gerichtete Erinne-
rung hat das Familiengericht durch den angefochtenen Be-
schluss zurückgewiesen. Die angeführten Begründungen
rechtfertigen jedoch nicht eine Versagung der geltend ge-
machten Vergleichsgebühr.
Der Beschwerdeführer hat gegen die Staatskasse einen An-
spruch auf Vergütung auch hinsichtlich einer Vergleichs-
gebühr erworben. Der Umfang seines Vergütungsanspruchs
richtet sich nach dem Umfang der bewilligten Prozesskosten-
hilfe und seiner Beiordnung. Die Bewilligung von Prozess-

kostenhilfe und die Beiordnung eines Rechtsanwalts für das
Scheidungsverfahren umfasst gem. § 122 Abs. 3 S. 1 BRAGO
auch einen Vergleich über die dort aufgeführten Gegenstände,
wobei der Vergleich auch außergerichtlich geschlossen wer-
den kann, also nicht auf Vergleiche beschränkt ist, die vor
Gericht protokolliert werden (vgl. hierzu OLG Hamburg
FamRZ 1991, 469; Zöller/Philippi, ZPO, 24. und 25. Aufl.,
§ 114 Rn 47).
§ 122 Abs. 3 S. 1 BRAGO (und nunmehr § 48 Abs. 3 RVG)
dehnt die für den ersten Rechtszug bewilligte Prozesskosten-
hilfe nebst Beiordnung eines Rechtsanwalts unabhängig von
einer ausdrücklichen Einbeziehung in den Bewilligungs-
beschluss auf den Abschluss eines Vergleichs über die in der
Vorschrift bezeichneten Gegenstände aus. Die Erstreckung ist
nach demWortlaut der genannten Vorschrift auch unabhängig
davon, ob über die aufgeführten Gegenstände, die Folgesa-
chen in dem Scheidungsverfahren sein könnten, ein Verfahren
vor dem Familiengericht anhängig gemacht worden ist. Der
Wortlaut lässt auch nicht erkennen, dass sich die Erstreckung
nur auf den Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs bezie-
hen soll. Die Vorschrift spricht ohne Einschränkung vom
„Abschluss eines Vergleichs“. Endet ein Rechtsstreit, in dem
einer Partei Prozesskostenhilfe bewilligt worden war, mit
einem außergerichtlichen Vergleich, so erhält der beigeord-
nete Anwalt aus der Staatskasse eine Vergleichsgebühr. An-
dernfalls würde dies zu einer nicht gerechtfertigten Ungleich-
behandlung der armen Partei gegenüber der Partei führen, die
auf Prozesskostenhilfe nicht angewiesen ist (vgl. hierzu BGH
NJW 1988, 494, 495).
Da der im Streitfall unstreitig im Vergleichswege geschlos-
sene notarielle Vertrag vom 10.3.2004 – neben weiteren im
Einzelnen dort aufgeführten Folgesachen – die Ansprüche der
Parteien aus dem ehelichen Güterrecht betrifft, wird er von
der zu Gunsten der Antragstellerin bewilligten Prozesskosten-
hilfe umfasst. Dementsprechend sind der angefochtene Be-
schluss des AG über die Erinnerung sowie der Festsetzungs-
bescheid des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle aufzuheben
und es ist die Sache an das AG zurückzuverweisen, damit die
Abrechnung unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen
neu vorgenommen wird.

Anmerkung
Der Beschluss befasst sich mit der häufig auftretenden Frage,
ob eine außergerichtliche, im vorliegenden Fall notariell beur-
kundete Ehescheidungsfolgenvereinbarung von der Prozess-
kostenhilfe und Beiordnung eines Rechtsanwaltes erfasst sei.
In dem zu entscheidenden Fall war der Antragsgegner im
Ehescheidungsverfahren nicht anwaltlich vertreten. Unter
Mitwirkung des Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin
schlossen die Parteien eine notarielle Ehescheidungsfolgen-
vereinbarung und regelten darin insbesondere güterrechtliche
Ansprüche der Antragstellerin gegenüber dem Antragsgegner.
Der Antragstellerin war Prozesskostenhilfe unter Beiordnung
ihres Prozessbevollmächtigten für das Ehescheidungsverfah-
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ren, für die Durchführung des Versorgungsausgleiches und
die Folgesache Kindesunterhalt bewilligt.
Anlässlich des Termins zur mündlichen Verhandlung in der
Ehescheidung beantragte der Prozessbevollmächtigte der An-
tragstellerin, auch für den notariell beurkundeten Eheschei-
dungsfolgenvergleich einen Gegenstandswert im Hinblick auf
die güterrechtlichen Ansprüche festzusetzen. Diesem Antrag
folgte das Familiengericht. Im Rahmen der PKH-Kostenfest-
setzung nahm der Urkundsbeamte jedoch eine Absetzung der
ebenfalls geltend gemachten Vergleichsgebühr vor. Der hier-
gegen eingelegten Beschwerde gab das Brandenburgische
OLG statt.
Der Entscheidung kommt eine nicht unerhebliche Bedeutung
zu. Teilweise ist der Antragsgegner nicht anwaltlich vertreten.

Der antragstellenden Partei wird Prozesskostenhilfe unter
Beiordnung ihres Anwaltes bewilligt. Wenn es zur Vermei-
dung einer streitigen Auseinandersetzung der Folgesachen
gelingt, unter Mitwirkung des Prozessbevollmächtigten des
Antragstellers eine notariell beurkundete Ehescheidungsfol-
genvereinbarung zu schließen, muss sich, so das Brandenbur-
gische OLG, die bewilligte Prozesskostenhilfe und Beiord-
nung auch auf den außergerichtlich geschlossenen Vergleich
erstrecken. Dies ergebe sich aus § 122 Abs. 3 S. 1 BRAGO
und aus § 48 Abs. 3 RVG.

Mitgeteilt und kommentiert von Dr. Christian Grabow,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht, Ludwigslust
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Gabriele Göhler-Schlicht, Vorsitzende Richterin am OLG Köln

Allgemeine Wirkungen der Ehe

1. Hat ein Ehepartner die Ehewohnung endgültig aufgege-
ben und dem anderen Ehepartner zur Nutzung überlassen,
so scheidet eine Zuweisung der Ehewohnung nach § 1361b
BGB aus. Das gilt auch, wenn der ausgezogene Ehegatte
das Mietverhältnis über die von ihm allein gemietete Woh-
nung gekündigt hat (OLG Köln FamRZ 2005, 1993).

2. Die Vorschriften der Hausratsverordnung sind weder
direkt noch analog auf nichteheliche Lebensgemein-
schaften anzuwenden (OLG Hamm FamRZ 2005, 2085).

Ehegattenunterhalt

1. Soweit das bedarfsprägende Einkommen des Unterhalts-
pflichtigen in nachvollziehbarer und vertretbarer Weise vom
Unterhaltsgläubiger geschätzt wird, reicht dies zur Beja-
hung der Erfolgsaussichten des hierauf gestützten Kla-
gebegehrens aus, solange der Unterhaltsschuldner, der zuvor
erfolglos auf Auskunftserteilung in Anspruch genommen
worden ist, dieser Behauptung nicht mit substanziiertem
Bestreiten entgegengetreten ist (OLG Hamm FamRZ 2006,
44).

2. Die konkrete Darlegung des Unterhaltsbedarfs nach den
ehelichen Lebensverhältnissen durch den Unterhaltsgläu-
biger ist bei einem bereinigten Nettoeinkommen vonmehr
als 4.800 EUR erforderlich. Sie kann nicht nur durch die
Darlegung der für den ehelichen Lebensstandard maßgeb-
lichen Positionen, sondern auch dadurch erfolgen, dass

die Höhe des zur Verfügung stehenden Gesamteinkom-
mens sowie die hiervon betriebenen Aufwendungen zur
Vermögensbildung dargelegt werden (OLG Hamm
FamRZ 2006, 44).

3. Notwendigkeit und Höhe krankheitsbedingter Mehrauf-
wendungen sind konkret darzulegen. Der Eigenbedarf eines
in der Türkei lebenden Unterhaltspflichtigen ist mit einer
Ersparnis von rund 1/3 gegenüber einem in Deutschland
lebenden Unterhaltspflichtigen an die Lebensverhältnisse
im Ausland anzupassen (OLG Hamm FamRZ 2006, 124).

4. Eine ca. 21 Monate nach Rechtskraft der Scheidung
ausgebrochene Erkrankung kann, auch wenn sie bei der
Scheidung latent vorhanden war, nicht mehr der Ehe zu-
gerechnet werden. Besteht allerdings bei Rechtskraft der
Scheidung ein Anspruch auf Aufstockungsunterhalt,
kann sich, auch wenn dieser nicht geltend gemacht wurde,
hieran der Anspruch auf Krankenunterhalt anschließen.
Dieser Anspruch beschränkt sich aber auf dieHöhe, in der
der weggefallene Aufstockungsanspruch den nach den
ehelichen Lebensverhältnissen bemessenen Gesamtbedarf
gedeckt hat (OLG Koblenz FuR 2006, 45).

Kindesunterhalt

1. Ist der Unterhaltspflichtige außerstande, mindestens 135%
des Regelbetrags der Regelbetrags-Verordnung zu leisten,
so ist der verbleibende Teil des Kindergeldes, der zur
rechnerischen „Auffüllung“ auf 135 % des Regelbetrags
nicht benötigt wird, anzurechnen. Es ist nicht zu beanstan-
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